
Protokoll 
6. Gemeinderatssitzung am 16.12.2021 

 
BGM Walter Reinthaler begrüßt alle Anwesenden, sowie Besucher Manfred Kinzlbauer und 
Simon Reisegger, Amtsleiter Peter Mittmannsgruber und Eva Wieser als Schriftführerin. 
 
Ich stelle fest, dass 
 

- die Niederschrift über die konstituierende Sitzung des Gemeinderates vom 13.10.2021 
bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden aufgelegen ist, während der Sitzung 
noch aufliegt und gegen diese Niederschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen 
eingebracht werden können, andernfalls das Protokoll als angenommen betrachtet wird. 

 Weiters stelle ich fest, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 

- Ich verweise als Vorsitzender auf § 64 der OÖ Gemeindeordnung, wonach Mitglieder des 
Gemeinderates ihre Befangenheit selbst wahrzunehmen und dies am Beginn der 
Beratung des TOP zu erklären haben. 

 

- Weiters wird auf die Bestimmungen der aktuellen COVID-Verordnung hingewiesen. 
 
Abänderung der Tagesordnung: 
 
( ) Geheime Beratung 
Ich stelle den Antrag, diesen TOP gem. § 53 Abs. 2 unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
in geheimer Sitzung im Anschluss an diese Sitzung zu beraten. 
 
(x) Änderung der Tagesordnung: 
Der TOP 10 Grundsatzbeschluss Ankauf Kommunalfahrzeug klein wird gem. § 46 Abs. 4 
OÖ GmdO. vor Eintritt in die Tagesordnung von dieser abgesetzt 
 
(x) Dringlichkeitsanträge: 
Es wurden Dringlichkeitsanträge des Bürgermeisters fristgerecht eingebracht, die zur 
Abstimmung gelangen. 
 
Dringlichkeitsantrag 1 
Finanzierungsplan „Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug“ – Beschlussfassung“ 

 
Ich beantrage die Aufnahme des folgenden TOP in die Sitzung des Gemeinderates vom 
16.12.2021 als Dringlichkeitsantrag 1: 
 
Gemeinderat 6/2019 

• Dringlichkeitsantrag 1 

Vor Beginn der ordentlichen Tagesordnung beantrage ich gem. § 46 OÖ GmdO. die 
Aufnahme des TOP „Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug“ – Finanzierungsplan - 
Beschlussfassung“ und begründe dies wie folgt: 
Seit mehr als 1 ½ Jahren wird seitens der Gemeinde nach einem Fahrzeug als Ersatz für 
den „kleinen Kommunaltraktor“ gesucht. Es herrscht Einigkeit, dass dieses Fahrzeug für 
mehrere Funktionen im Gemeindealltag eingesetzt werden soll. 
 



Es ist nun aufgrund des Zustandes des Altfahrzeuges unbedingt notwendig, eine 
Entscheidung herbeizuführen. 
 
Aufgrund von Probefahrten vor Ort, Beratungen und Informationen bei Messen und den 
eingegangen Angeboten kristallisierte sich das Modell der Fa. SCHMIDT-AEBI, Multigo 150 
– angeboten durch die Fa. RETTENBACHER, Landmaschinentechnik aus Adnet, als jenes 
Gerät hervor, dass für die Verwendungsanforderungen unserer Gemeinde am besten 
geeignet erscheint. Aufgrund dieses Angebotes der Fa. RETTENBACHER in der Höhe von 
EUR 99.800,- netto, bzw. EUR 116.600,- brutto wurde ein Ersuchen an die Abt IKD um 
Gewährung von BZ-Mitteln gestellt. 
 
Mittlerweile liegt ein aufsichtsbehördlich genehmigter Finanzierungsplan des Landes OÖ, 
Abt Inneres u Kommunales vom 14.12.2021 für die Anschaffungskosten in der Höhe von 
EUR 116.600,- vor. (Beilage) 
Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf EUR 55.300,-. 
 
Beratung: 
 
Antrag:  Ich stelle den Antrag, den vorliegenden und genehmigten 
 Finanzierungsplan der Direktion Inneres u Kommunales, IKD-2021-
 656500/6-Kep vom 14.12.2021 für den Ankauf/Ersatzbeschaffung 
 eines Kommunalfahrzeuges zu beschließen und ersuche als Zeichen  der 
Zustimmung um ein Handzeichen. 
 Wer sich diesem Antrag anschließt, den ersuche ich um ein 
 Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltungen: keine 
 
Ich stelle den Antrag, den oa. TOP Dringlichkeitsantrag 1 vor dem Pkt. Allfälliges in der 
heutigen Tagesordnung zu behandeln. 
 

Ort/Innkreis, am 14.12.2021 
 
Wer diesem Antrag zustimmt, den ersuche ich um ein Handzeichen: 
 
Abstimmung: 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Enthaltungen: keine 
 
  



Dringlichkeitsantrag 2 
„Ankauf Kommunalfahrzeug Vergabe“ - Beschlussfassung 
 
Walter Reinthaler, Bgm 
 
Ich beantrage die Aufnahme des folgenden TOP in die Sitzung des Gemeinderates   vom 
16.12.2021 als Dringlichkeitsantrag 2: 
 

Gemeinderat 6/2019 

• Dringlichkeitsantrag 2 

Vor Beginn der ordentlichen Tagesordnung beantrage ich gem. § 46 OÖ GmdO die 
Aufnahme des TOP „Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug klein - Beschlussfassung 
“ und begründe dies wie folgt: 
Seit mehr als 1 ½ Jahren wird seitens der Gemeinde nach einem Fahrzeug als Ersatz für 
den „kleinen Kommunaltraktor“ gesucht. Es herrscht Einigkeit, dass dieses Fahrzeug für 
mehrere Funktionen im Gemeindealltag eingesetzt werden soll. 
Dazu wurden von interessierten Mitgliedern des Gemeinderates, vom BGM u AL sowie vor 
allem von den Mitarbeitern im Bauhof, die dieses Gerät im täglichen Gebrauch dann auch 
benützen, verschiedenste Fahrzeuge bei den Herstellern, auf Messen angesehen und durch 
Vorführung hier bei uns in Ort konkret ausprobiert. 
Nachdem es massive Kritik aufgrund der hohen Kosten für „einen Traktor“, ohne zu 
erwähnen, dass es sich um ein Multifunktionsgerät handelt, gegeben hat, wurde die Suche 
nun weitergeführt. 
Schlussendlich sind es nun 2 Geräte, die aufgrund ihrer sehr ähnlichen Voraussetzungen 
zur Auswahl stehen. 
Es ist nun aufgrund des Zustandes des Altfahrzeuges unbedingt notwendig, eine 
Entscheidung herbeizuführen. 
Ich habe gemeinsam mit den Bauhofmitarbeitern einen Vergleich der Kommunaltraktoren 
zusammengestellt, der auch den Gemeindevorstandsmitgliedern und den 
Fraktionsvorsitzenden vor ca. 2 Wochen übermittelt wurde. 
Es muss heute darüber entschieden werden, für welches Modell sich die Gemeinde Ort 
entscheidet.  
Nur nach dieser konkreten Entscheidung kann der Finanzierungsplan konkret auf dieses 
Angebot erstellt und dessen Genehmigung bei der IKD beantragt werden. 
 
Vergleich der Kommunaltraktoren 

Modell    PS Breite StrVol  SR WR  RR Ketten M Br  Mes
  

Stangl HAKO City-Master650  35 1090 250 x  x x 122 cm  3
 87.439,26  

- wenig PS u Streugutvol, weniger Mäherbr 

 

KÄRCHER MC 130 (BBG-Angeb)  64 1300 650 x  x  150 cm  2
 101.634,75 (mit allen Geräten) 

- Schneepflug ändern, verfügbar in 3 Monaten     + Preis, um 3.200,- günstiger 

 

SCHMIDT AEBI Multigo  Vorfüh 75 1345 650   x  150 cm  3
 99.800,- (ohne Mäher)104.800,- (mit allen Ger.) 

- Preis im Vergleich zu MitbewerberKärcher um 3.200,- höher  + sofort verfügbar, PS-stärker 

 

• Hinsichtlich der Leistung/PS sind eigentlich nur KÄRCHER u SCHMIDT vergleichbar, 

HAKO um 30PS weniger – Leistung ist für den Winterdienst und Kehren, zum 

Absaugen beim Mähen wichtig, nur das Modell von KÄRCHER ist ein BBG Angebot 



• Das Volumen des Streubehälters beim HAKO ist nur ca 30% der Behälter von 

KÄRCHER u SCHMIDT 

• Die Fahrerkabine von KÄRCHER ist als 2 Mann Kabine ausgeführt – wäre nicht 

notwendig, Änderung nicht möglich 

• Winterreifen wären bei allen notwendig, ca € 800,- (bei HAKO nicht eingerechnet, da 

Ketten dabei) bei KÄRCHER u SCHMIDT ca eingerechnet 

• Schneepflug sollte mit Nachlaufrädern ausgeführt sein – ist beim Gerät/Angebot von 

Schmidt so ausgeführt, bei KÄRCHER wäre Abänderung des Angebots notwendig, ist 

alternativ angeboten u in der oa. Preisberechnung bereits eingerechnet, bei HAKO 

nicht alternativ dabei 

• Mähwerkbreite – HAKO 122cm, SCHMIDT und KÄRCHER jeweils 150 cm – ca. 30 cm 

je Fahrt mehr Mähbreite 

Sämtliche Geräte konnten von unseren Gemeindearbeitern Manfred u Simon getestet 
werden. 

• Der Kauf des Modells der Fa. SCHMIDT-AEBI würde direkt über die Fa. 

RETTENBACHER Landtechnik, Adnet erfolgen. Diese Firma vertreibt lt. eigenen 

Angaben seit ca. 60 Jahren SCHMIDT Produkte. 

• Das Model von SCHMIDT-AEBI hat ca. 50 Betriebsstunden und wäre sofort verfügbar. 

• Das 1.Service ist bei SCHMIDT-AEBI nun durch die Fa. RETTENBACHER vor Ort 

gratis. 

 
Sie Beide sind meiner Meinung nach die Kompetentesten, auch wenn sich einige von uns 
zu den Vorführungen dankenswerterweise Zeit genommen haben, über die Geräte 
Auskunft zu geben. Hier ihre Meinung: 

• Bedienungsfreundlicher und die notwendigen Umrüstungen der verschiedenen 

Gerätschaften sind beim Modell SCHMIDT einfacher und schneller durchzuführen 

• Falls Reparaturen anfallen, ist SCHMIDT kompetenter 

• Übersicht in der Kabine ist besser, da nur 1 Sitz vorgesehen und dieser mittig angebracht 

ist, bei Kärcher sind 2 Sitze in der Kabine verbaut. 

 
BGM Reinthaler macht darauf aufmerksam, dass das momentane Kommunalfahrzeug den 
Winter wohl nicht mehr klaglos durchhalten wird. Er erläutert die angebotenen Modelle 
nochmals näher. Es soll eine langfristige Investition sein. 
Mittlerweile liegt ein aufsichtsbehördlich genehmigter Finanzierungsplan des Landes OÖ, 
Abt Inneres u Kommunales vom 14.12.2021 für die Anschaffungskosten idH EUR 116.600,- 
vor. 
Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf EUR 55.300,-. 
 
Beratung: 
BGM Reinthaler erläutert die Gründe für den notwendigen Ankauf eines neuen 
Kommunalfahrzeuges näher. 
 
 
 
Grundsatzbeschluss: 
 



Antrag: Ich stelle den Antrag als Ersatzbeschaffung das Kommunalfahrzeug 
 „Klein“ der Fa. SCHMIDT-AEBI Multigo 150 lt. Angebot der Fa. 
 RETTENBACHER, Adnet vom 25.11.2021 zum Preis von EUR  99.800,- 
netto, bzw. EUR 116.600,- brutto angekauft werden soll. 
 Wer sich diesem Antrag anschließt, den ersuche ich um ein 
 Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltungen: keine 
 
Ich stelle den Antrag, den oa. TOP Dringlichkeitsantrag 2 vor dem Pkt. Allfälliges in der 
heutigen Tagesordnung zu behandeln. 
 

Ort/Innkreis, am 14.12.2021 
 
Wer diesem Antrag zustimmt, den ersuche ich um ein Handzeichen: 
 
Abstimmung: 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Enthaltungen: keine 
  



1. Bürgerfragestunde Grüne 
 
Keine Wortmeldungen. Es sind keine Besucher anwesend. 
 
 
 
  



2. Prüfbericht Prüfungsausschuss 
 
Ich ersuche die Obfrau des Prüfungsausschusses Silvia Bachmayer um ihren Bericht zur 
Sitzung vom 28.9.2021. 
 
Beratung: 
GR Bachmayer erläutert die Umstellung auf Easy Archiv in der Buchhaltung näher, sowie 
über den Umgang mit dem neuen Programm seitens des Prüfungsausschuss und verliest 
das Protokoll der Prüfungsausschusssitzung. 
 
Beschluss: 
 
Antrag:  Ich stelle den Antrag, den Bericht des Prüfungsausschusses zur 
 Kenntnis zu nehmen und ersuche dazu um ein Handzeichen als 
 Zeichen der Zustimmung. 
 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Enthaltungen: keine 
  



3. Voranschlag 2022 inkl. 
 
Der Voranschlag wurde unter Beachtung der Vorgaben des Landes OÖ entsprechend dem 
Voranschlagserlass für das Finanzjahr 2022 erstellt. 
 
Eine vollinhaltliche Ausfertigung des Voranschlags ist an die Fraktionen ergangen. 
 
Es kommt nun zur Beratung und Beschlussfassung der Unterpunkte 3 a-e und zum 
Abschluss kommt es zur Beschlussfassung des Voranschlages 2022. 
 
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit konnte ausgeglichen budgetiert werden.  
 
Der Überschuss bei der Abwasserentsorgung wurde, laut Vorgaben des Landes  
Oberösterreich, dem Vorhaben „Kanalsanierung“ zugeführt. Ansonsten hätte sich das  
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit auf + EUR 42.900,- belaufen.  
 

 
 
 
Die Allgemeinde Haushaltsrücklage wird sich am 31.12.2021 auf rund EUR 540.000,- 
belaufen. Durch Zu- und Abgänge beträgt sie zu Jahresende 2022 rund EUR 293.400,-Die 
derzeitigen Zahlungsmittelreserven belaufen sich auf rund EUR 492.900,-. 
 
 

 
 
Als Darlehensaufnahmen sind im Jahr 2022 rund EUR 1.000.000,- eingeplant.  
Darlehenstilgungen werden von rund EUR 114.800,- budgetiert. Daher ergibt sich zu 
Jahresende 2022 ein Darlehenstand von EUR 2.008.800,-. 



 
 
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Mittelfristigen Finanzplan durchwegs 
positiv. 
Das heißt, die Gemeinde wird Geldmittel für Vorhaben zur Verfügung stellen 
können. 
 
 
 
a. Kassenkredit 2022  Vergabe und Beschluss Darlehensurkunde 
 
Öffnung der Angebote am 01.Dezember.2021 um 11:15 Uhr im Gemeindeamt. Der 
Kassenkredit der Gemeinde Ort für das Jahr 2022 wurde im November mit einer 
Darlehenssumme in der Höhe von EUR 600.000,- ausgeschrieben. Zur Anbotsöffnung 
langten von den 5 angeschriebenen Kreditinstituten 4 Angebote laut 
Anbotseröffnungsprotokoll ein. Als Bestbieter ging die Raika Innkreis Mitte hervor. (siehe 
Beilage). 
Der GV empfiehlt das Darlehen für den Kassenkredit in der Höhe von EUR 600.000,- bei 
der Raika Innkreis Mitte aufzunehmen. 

 



  
 
Beratung:  
AL Mittmannsgruber erläutert den Voranschlag 2022 näher. 
 
 
Beschluss Vergabe Kassenkredit: 
 
Antrag: Ich stelle den Antrag, den Kassenkredit in der Höhe von EUR  600.000,- 
 an die RAIKA-Innkreis Mitte zu vergeben. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Enthaltungen keine 
 
 
  



 



 



 



 



 



Beratung:  
Nähere Erläuterung zum Top von AL Mittmannsgruber. 
 
Beschluss Darlehensurkunde Kassenvertrag: 
 
Antrag: Mein Antrag lautet, vorliegende Darlehensurkunde zum  Kassenvertrag 
der RAIKA Innkreis Mitte zu beschließen und ersuche  dazu als Zeichen der 
Zustimmung um ein Zeichen mit der Hand. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Enthaltungen: keine 
 
 
 
b. Hebesätze 2022 
 
Die Hebesätze für das Jahr 2022 sehen wie folgt aus und wurden an die 
Mindestanschlussgebühren bzw. die Mindestgebühren der Vorgaben des Landes OÖ 
angepasst. Die Rot, Gelb und Blau gekennzeichneten Beträge wurden daher erhöht. 
 
 
GEMEINDEAMT 
ORT IM INNKREIS 
 
Zl.: 920-0/2021                                                           Ort i. Innkreis., am 16.12.2021 
Gemeindesteuern 

KUNDMACHUNG 
 
 

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass 
der Gemeinderat der Gemeinde Ort im Innkreis in der am 16. Dezember 2021 abgehaltenen 
öffentlichen Sitzung die Gebühren und Hebesätze für das Finanzjahr 2022 wie folgt 
festgesetzt hat: 
 
 
der Grundsteuer für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 

 EUR 
500,00 

v.H. des 
Steuermessbetrages 

der Grundsteuer für Grundstücke (B) 
mit 

 EUR 
500,00 

v.H. des 
Steuermessbetrages 

   
der Lustbarkeitsabgabe   Laut Verordnung 
   
der Hundeabgabe  Laut Verordnung 
   
der Kanalbenützungsgebühr gem. § 
4(2)  
Gebührenordnung 

EUR 4,11 
EUR 4,52 

pro m³ und Einheit exkl. 
MwSt. 
pro m³ und Einheit inkl. 
MwSt. 

Grundgebühr für unbewohnte Objekte EUR 100,00 
EUR 110,00 

exkl. MwSt. 
inkl. MwSt. 



der Wasserbenützungsgebühr gem. § 
4 (2) 
Gebührenordnung mit 

EUR 1,67 
EUR 1,84 

pro m³ exkl. MwSt. 
pro m³ inkl. MwSt. 

   
des Elternbeitrages  
für den Kindergartentransport mit 

EUR 15,00 Transportvergütung inkl. 
MwSt. 
je am Transport 
teilnehmenden Kind 

Bastelbeitrag Kindergarten EUR 90,00 jährlich inkl. MwSt. 
   
Der Müllabfuhrgebühr:   
a) je abgeführte Mülltonne 
    mit 90 Liter Inhalt inkl. Biotonne 

EUR 13,00 inkl. MwSt. 

b) je abgeführte Mülltonne 
    mit 90 Liter Inhalt ohne Biotonne 

EUR 12,00 inkl. MwSt. 

c) je abgeführtem Container  
     mit 800 Liter Inhalt 

EUR 115,00 inkl. MwSt. 
 

d) je abgeführtem Container 
    mit 1100 Liter Inhalt 

EUR 150,00 Inkl. MwSt. 

e) je abgeführtem Müllsack 
    mit 90 Liter Inhalt 

EUR 12,00 inkl. MwSt. 
zusätzlich Gebühr für 
Sack  

f) Grundgebühr je Haushalt/Jahr EUR 13,00 inkl. MwSt. 
g) zusätzlich SESO-Mittel EUR 5,00 Inkl. MwSt. 
   

 
Anschlussgebühren:   

Wasserversorgungsanlagen:   
Mindestanschlussgebühr EUR 2.137,00  

EUR 2.350,70 
exkl. MwSt. 
inkl. MwSt. 

Bemessungsgrundlage bis 200 m² EUR 13,34 
EUR 14,67 

exkl. MwSt. 
inkl. MwSt. 

                                   über 201 m² EUR 8,96 
EUR 9,86 

exkl. MwSt. 
inkl. MwSt. 

   
Abwasserentsorgungsanlagen:   
Mindestanschlussgebühr EUR 3.565,00 

EUR 3.921,50 
exkl. MwSt. 
inkl. MwSt. 

Bemessungsgrundlage bis 200 m² EUR 22,40 
EUR 24,64 

exkl. MwSt. 
inkl. MwSt. 

                                   über 201 m² EUR 14,50 
EUR 15,95 

exkl. MwSt. 
inkl. MwSt. 

 
Beratung:  
AL Mittmannsgruber erläutert die Erhöhungen der Gebühren lt. Landesvorgabe näher. 
 
BGM Reinthaler spricht das Vorhaben an, die Hundesteuer zu erhöhen. 
 
 
 
 



Beschluss Hebesätze: 
 
Antrag: Mein Antrag lautet, die Hebesätze für das Jahr 2022 lt. vorliegender 
 Verordnung zu beschließen. Auch dazu als Zeichen der Zustimmung  um 
ein Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Enthaltungen: keine 
 
 
 
c. MFP 2022-2026 
 
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ist im Mittelfristigen Finanzplan durchwegs 
positiv. Das heißt, die Gemeinde wird Geldmittel für Vorhaben zur Verfügung stellen 
können. 
 

 
 
Beratung:  
AL Mittmannsgruber schildert, dass es die nächsten Jahre im ordentlichen Haushalt immer 
Überschüsse geben wird. 
 
Beschluss Mittelfristiger Finanzplan 2022-2026: 
 
Antrag: Mein Antrag lautet, dem Mittelfristigen Finanzplan für den Zeitraum 
 2022 – 2026 die Zustimmung zu erteilen. Dazu ersuche ich um ein 
 Handzeichen. 
 
Zustimmung: 12 Gemeinderäte 
Gegenstimmen: keine 
Enthaltungen: GR Ernst Mayer 
 
 
 
 
 
 
 



d. Prioritätenreihung 
 
 

Prioritätenreihung Gemeinde Ort im Innkreis 
 
 

1. Hochwasserschutz Osternach 
2. Kommunalfahrzeug klein 
3. Feuerwehrhaus Sanierung Umbau 
4. Straßenbau 2022 
5. Wasserversorgungsanlage Ort im Innkreis BA04 
6. Kanalsanierung BA09 
7. Neubau Leitner Brücke 
8. Wegeerhaltungsverband 2023 
9. Erweiterung Proberaum Musikverein 
10. Dachsanierung Volksschule 

 
Beratung: 
AL Mittmannsgruber gibt an, dass er anhand dieser Prioritätenreihung budgetiert. 
Die Prioritätenreihung kann sich verändern, da die Punkte nach einer gewissen Zeit 
abgearbeitet werden. 
 
 
Beschluss Prioritätenreihung: 
 
Antrag: Mein Antrag lautet, der zur Kenntnis gebrachten Prioritätenreihung  die 
Zustimmung zu erteilen und ersuche dazu um ein Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Stimmenthaltungen: keine 
 
 

Vorbericht zum Voranschlag 2022 gemäß § 10 Oö. 
Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) 

 
 
Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven 

gesondert anzuführen sind. 
 
Liquide Mittel 
 

Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: 
(SU 31 + SU 33 + SU 35) 

€ 4.122.600 

Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: 
(SU 32 + 34 + SU 336) 

€ 4.596.900 

Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen 
Gebarung) 

- 474.300 

 



• Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der 
Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 474.300 Euro 
verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da 
Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von EUR 540.000 Euro zur 
Verfügung stehen. 

 
Die Gründe für die Verringerung liquiden Mittel liegen: (Beispiele) 

• in der investiven Gebarung durch Rücklagenentnahmen für Straßenbau 2022, 
Kommunalfahrzeug klein, Feuerwehrhaussanierung/Umbau 

 
 
Zahlungsmittelreserven und Rücklagen 
 
Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2022 
voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung: 

 

 
Rücklagenstand 
01.01.202X 

Zahlungsmittelreserve  

allgemeine 
Haushaltsrücklage
n 

€ 540.000 
€ 421.831,88 
€   71.112,13 

gesetzlich 
zweckgebundene 
Haushaltsrücklage
n 

€ 0  

Summe € 540.000 € 492.944,01 

Differenz 
zwischen 
Rücklagen und 
Zahlungsmittelres
erven 

€ 47.055,99 

 
Die Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserve ergibt sich durch 
Zahlungsrückstände 
Zahlungsmittelreserven in der Höhe von EUR 492.944,01 werden als inneres Darlehen zur 
Reduktion des Kassenkredites verwendet: 

 
 
Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten 

 
Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 
Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen 
der laufenden Geschäftstätigkeit): 734.900 Euro  
 
Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von EUR 600.000 abzuschließen. 
 
Der Vertrag ist vom Gemeinderat zu beschließen. 
 
 



Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung 
des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts 
 

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit  
 

Ergebnis der 
laufenden 
Geschäftstätigkeit 

RA 2020 VA 2021 VA 2022 

Einzahlungen: € 2.847.767,55 € 2.698.200 € 2.939.700 

Auszahlungen: € 2.751.000,94 € 2.748.200 € 2.939.700 

Saldo: € + 96.766,61 €    - 50.000 €              0 

 
 
Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, 
müssen keine Mittel in Anspruch genommen werden: 
 
 
Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht 

 

• Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht. 
 
 
Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. 

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO) 
 

 
Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und 
Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen 
von 565.000 Euro geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen von 
295.900 Euro und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (12.300 Euro 
+/- 5.800 Euro). 
 

 VA 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Summe Erträge 
(MVAG-Code 21) 

3.304.500 3.356.500 3.392.600 3.467.300 3.378.900 

Summe Aufwände 
(MVAG-Code 22) 

3.419.100 3.407.500 3.401.900 3.398.500 3.384.000 

Nettoergebnis (SA 
0) 

- 114.600  - 51.000     -9.300     68.800    - 5.100 

Entnahme von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 230) 

   271.600    171.200    119.900      11.200      11.200 

Zuweisung von 
Haushaltsrücklagen 
(MVAG-Code 240) 

     25.000      25.000      25.000      25.000      25.000 

Nettoergebnis (SA 
00) 

  132.000     95.200     85.600     55.000   - 18.900 

 
 
 



Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und 
Verbindlichkeiten  
 

Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden 
 
Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive 
Einzelvorhaben aufzunehmen: 
 

Investives Einzelvorhaben Darlehenshöhe 

Kanalsanierung BA09 200.000 Euro 

Hochbehälter WVA BA04 800.000 Euro 

 
Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten 
 
Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden 
laufend getilgt. 

 
In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden 
und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.  

 

 VA 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Gesamtsumme: 
(SU361) 

114.800 114.800 194.800 194.700 166.000 

 
 

Es sind keine Sondertilgungen geplant.  
 
 
Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, 

Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.) 
 

Die geplanten investiven Vorhaben werden keine gravierenden Folgen auf die operative 
Gebarung haben. Im Gegenteil. Es ist eher mit Einsparungen zu rechnen. 
 
 
Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener 

Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und 
Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 
bis 6 sind. 

 
Durch den Neubau des Amtsgebäudes konnten die Betriebskosten wesentlich gesenkt 
werden. 
 
Der Neubau des Hochwasserschutzes Ort wird die Gemeinde Ort im Innkreis noch die 
nächsten 30 Jahre mit rund 20.000 Euro belasten. 
 
 
Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), 

die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt 
auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind 



– zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer 
Auswirkungen aufzulegen. 
 

Der Bau des Hochbehälters und der WVA Ort im Innkreis kann durch die Kosteneinsparung 
für den Wasserbezug kompensiert werden, sodass keine Mehrkosten entstehen. 
 
Ende 2020 wurden von der ISG 2 Wohnblöcke mit rund 30 Wohnungen übergeben. 2021 
kamen rund 20 private Wohnungen hinzu. Ebenso ist der Spatenstich für weitere 20 ISG 
Wohnungen geplant. Außerdem planen einige Gewerbetreibende Wohnblöcke zu errichten. 
Daher kann die Gemeinde mit mehr Ertragserteilen rechnen. Dadurch kann die 
Finanzierungsquote wieder erhöht werden oder zumindest wird sie gleichbleibend bleiben. 
 
Ebenso wird mit einer weiteren kleinen Steigerung der Kommunalsteuer gerechnet. Durch 
die aktuelle COVID-19 Situation können sich aber auch Einnahmeneinbußen bei den 
Ertragsanteilen sowie Kommunalsteuerausfälle ergeben. 
 
Der SHV-Beitrag der Gemeinde des Bezirkes Ried wird für das kommende Jahr 2022 um 
0,5% auf 24,90% angehoben. In absoluten Zahlen bedeutet dies für die Gemeinde Ort einen 
Beitrag von EUR 407.049,-. Aufgrund der COVID-Situation kann die zukünftige Entwicklung 
des Hebesatzes noch nicht näher beurteilt werden. 
 
 
Weiterführende Informationen 
 
Die Überschüsse bei der Abwasserbeseitigung wurden beim Projekt Kanalsanierung 
budgetiert. 
 
 
 
e. Änderung Dienstpostenplan 

 
Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen. 
 
 

Dienstpostenplanänderung 2021 
 

Allgemeine 
Verwaltung 

 Neu Alt 

1 VB GD 11.1 - 

1 VB GD 16.3 - 

1 VB  GD 17.4 - 

0,5 VB GD 18.5 I/c 

0,5 VB GD 18.5 - 

0,5 VB  GD 20.3 - 

Kindergarten    

2,50 VB KBP I L/l 2b 1 

0,80 VB  GD 22.3  - 

0,69 VB  GD 22.3 ad personam Andrea Brunninger I/d 

0,38 VB GD 22.3 ad personam Christine Rachbauer 
I/d 



0,23 VB GD 25.1 ad personam Christine Rachbauer 
II/p5 

0,20 VB GD 25.1  

Handwerklicher 
Dienst 

   

1 VB GD 19.1 ad personam Kinzlbauer Manfred 
II/p2 

1 VB  GD 19.1 - 

1 VB GD 21.1 - 

0,50 VB  GD 25.1 - 

 
Erläuterungen zur Dienstpostenplanänderung 2021: 
 
Da die Gemeinde Ort im Innkreis mit dem Stichtag der Gemeinderatswahl am 06.07.2021 
über 1.526 (inkl. Nebenwohnsitze) Einwohner hat, fällt sie nun in den § 7 Abs. 1. Der OÖ. 
Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2019. Daher sind die Änderungen im 
Dienstpostenplan nicht genehmigungspflichtig und sollen wie oben angeführt geändert 
werden. 
 
Durch die Änderung ist mit einem Mehraufwand von rund 20.000 Euro in der Verwaltung zu 
rechnen. 
 
Erläuterungen zur Dienstpostenplanänderung 2021: 
 
Da die Gemeinde Ort im Innkreis mit dem Stichtag der Gemeinderatswahl am 06.07.2021 
über 1.529 (inkl. Nebenwohnsitze) Einwohner hat, fällt sie nun in den § 7 Abs. 1. Der OÖ. 
Gemeinde-Dienstpostenplanverordnung 2019. Daher sind die Änderungen im 
Dienstpostenplan nicht genehmigungspflichtig und sollen wie oben angeführt geändert 
werden. Derzeit (Stichtag 30.11.2021) sind es bereits 1.542 Einwohner. Da folgende große 
Bauprojekte bereits abgeschlossen bzw. in Planung (Schnallinger Wohnungen, ISG 
Wohnungen, Bebauung Zaher Gelände, Bebauung Kettl Gründe) ist mit einer Zunahme von 
rund 80 bis 100 weiteren Wohnsitzen zu rechnen. Ebenso ist der Aufwand in der Verwaltung 
massiv angestiegen. Alleine mit der VRV-Neu ist der Arbeitsaufwand in der Buchhaltung 
massiv angestiegen. Ebenso die Einhebung der Nebenwohnsitzpauschale um nur einige 
Dinge anzuführen. Nachfolgend eine kurze Beschreibung nach welchen Aufgaben die 
Posten besetzt sind bzw. besetzt werden sollen. 
 
Verwaltung:  
GD 11 (40 Wochenstunden): Dieser Posten bleibt gleich und ist dem Amtsleiter 
zuzurechnen. 
GD 16 (40 Wochenstunden): Dieser Posten bleibt gleich und ist dem Buchhalter 
zuzurechnen. 
GD 17 (40 Wochenstunden): Dieser Posten ist neu und soll mit 40 Stunden dem Bauamt 
zugerechnet werden 
VBI/c (20 Wochenstunden) Dieser Posten bleibt gleich und soll Bauamt, Standesamt, 
Wahlen usw. zugerechnet werden  
GD 18 (20 Wochenstunden): Dieser Posten ist neu und soll die Buchhaltung unterstützen 
sowie Kassabuch, Unterstützung Amtsleiter 
GD 20 (20 Wochenstunden): Dieser Posten bleibt gleich und betrifft Bürgerservice 
 



Dies soll nur eine grobe Darstellung der einzelnen Posten und Tätigkeiten sein. Die genauen 
Tätigkeiten sind bzw. werden in den Arbeitsplatzbeschreibungen festgelegt. Insgesamt 
würde dies eine Erhöhung um 0,5 Dienstposten gegenüber der letzten 
Dienstpostenplanänderung 2017 ergeben. 
 
Kindergarten: 
KBP 2,50 PE: Derzeit sind 2,38 Personaleinheiten als Kindergartenpädagoginnen besetzt. 
Die restlichen 0,12 PE dienen als Reserve damit bei kleine Stundenänderungen nicht ein 
neuer Dienstpostenplan beschlossen werden muss, sondern der Vorstand dies entscheiden 
kann. 
GD22 0,80 PE: Derzeit sind 0,75 Personaleinheiten besetzt. Die restlichen 0,05 PE dienen 
als Reserve. 
VBI/d 0,69 PE Dieser Posten ist ad personam Andrea Brunninger 
VBI/d 0,38 PE und VBII/p5: Dieser Posten ist ad personal Rachbauer Christina 
GD25 0,20 PE: Unterstützung für Reinigung  
Insgesamt wurde eine leichte Personalreduktion gegenüber den Dienstpostenplanänderung 
2017 vorgesehen. Ebenso ist der Posten für Integration weggefallen. 
 
Handwerklicher Dienst: 
VBII/p2 1 PE: Dieser Posten ist ad personam Kinzlbauer Manfred 
GD 19 1,00 PE: Dieser Posten ist für den zweiten Gemeindearbeiter 
GD 21 1,00 PE: Dieser Posten ist für die Schulwartin! Derzeit nur mit 0,875 besetzt. 0,125 
bleibt als Reserve 
GD 25 0,50 PE Dieser Posten ist für die Reinigung Amtsgebäude, derzeit mit 0,375 besetzt, 
0,125 bleibt als Reserve 
 
Beratung:  
AL Mittmannsgruber erläutert den Dienstpostenplan näher. 
 
 
Beschluss Dienstpostenplan: 
 
Antrag: Mein Antrag lautet, dem Dienstpostenplan in der zur Kenntnis 
 gebrachten Form die Zustimmung zu erteilen. Als Zeichen der 
 Zustimmung ersuche ich um ein Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmen: keine 
Enthaltungen: keine 
 
  



Abschließend ist der Voranschlag 2022 als Ganzes zu beschließen: 
 
Beschluss VORANSCHLAG 2022: 
 
Antrag: Mein Antrag lautet, dem Voranschlag 2022 in der zur Kenntnis gebrachten 

Form mit ausgeglichenen Ein- und Ausgaben in der Höhe von EUR 
2.939.700,- die Zustimmung zu erteilen und ersuche dazu um ein 
Handzeichen. 

 
Zustimmung: 12 Gemeinderäte 
Gegenstimmen: keine 
Enthaltungen: GR Ernst Mayr 
 



4. Darlehen Wasserversorgungsanlage 
 Vergabe u. Beschluss Darlehensurkunde 

 
Zur Finanzierung der Hochbehälter und Wasserversorgungsanlage wurde im November ein 
Darlehen in der Höhe von EUR 1.100.000,- ausgeschrieben. Zur Anbotsöffnung langten von 
den 5 angeschriebenen Kreditinstituten 4 Angebote laut Anbotseröffnungsprotokoll ein. Als 
Bestbieter ging die Raika Innkreis Mitte hervor. 
 
Beratung:  
AL Mittmannsgruber erwähnt die Möglichkeit von Sondertilgungen. 
GR Bachmayer erkundigt sich ob eine frühzeitige Tilgung möglich ist, dies wird von AL 
Mittmannsgruber bejaht. 
GR Mayr erkundigt sich, warum die RAIKA Ort ausgewählt wurde, trotzdem, dass eine 
andere Bank günstiger anbot, auch angesichts dessen, dass die Vorgabe mit 365 Tagen 
nicht eingehalten wurde. 
AL Mittmannsgruber betont nochmal die Ausschreibung mit 365 Tage und das lediglich die 
RAIKA Ort mit 365 Tagen angeboten hat. 
GR Standhartinger spricht sich für die Meinung von GR Mayr aus. 
 
Beschluss: 
Der GV empfiehlt, das Darlehen für die Wasserversorgungsanlage in der Höhe von EUR 
1.100.000,00 bei der Raika Innkreis Mitte aufzunehmen. 
 
Antrag: Beschluss Vergabe 
 Mein Antrag lautet, das Darlehen für den Bau der WVA in der Höhe  von 
EUR 1.100.000,- bei der RAIKA Innkreis Mitte aufzunehmen. Dazu ersuche ich als 
Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen. 
 
Zustimmung: 11 Gemeinderäte 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltung: GR Ernst Mayr, VizeBGM Peter Badergruber - Befangenheit 
 
 



 



 



 



 
 

Beratung:  
Die Darlehensurkunde wird von AL Mittmannsgruber näher erläutert. 
 
Beschluss: 
 
Antrag: Beschluss Darlehensurkunde 
 Mein Antrag lautet, vorliegende Darlehensurkunde „Errichtung 
 Hochbehälter Wasserversorgungsanlage“ der RAIKA Innkreis Mitte  zu 
 beschließen und ersuche dazu als Zeichen der Zustimmung um  ein 
 Zeichen mit der Hand. 
 
Zustimmung: 11 Gemeinderäte 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltung: GR Ernst Mayr, VizeBGM Peter Badergruber- Befangenheit 
 
  



5. TOP 5 fehlt bereits in der Verständigung zur Gemeinderatssitzung 
 
 

6. WEV Innviertel Satzungsänderung – Beschlussfassung 
 
Der Obmann des WEV Innviertel, Bgm Pichler teilt mit Schreiben an alle 
Verbandsgemeinden vom 11.10.2021 mit, dass aufgrund von Änderungen im 
Gemeindeverbändegesetzes die Statuten des Verbandes von jeder Mitgliedsgemeinde lt. 
beiliegender Vereinbarung durch den GMR bis 31.12.2021 neu zu beschließen sind. 
(Beilage) 
 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
Beratung: 
BGM Reinthaler erläutert die Satzungsänderung des WEV Innviertel kurz näher. 
 
Beschluss: 
 
Antrag: Mein Antrag lautet, die vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte 
 Satzungsänderung des WEV Innviertel zu beschließen. Ich ersuche 
 dazu um ein Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltung: keine 
 



7. FPÖ Ort – Neuwahl Entsendung in den BAV, Fraktionswahl 
 
Bei der konstituierenden Sitzung wurde seitens der Gemeinde Ort Ersatz-GMR Uwe LUX in 
Fraktionswahl der FPÖ in den BAV Ried gewählt. Dies muss jedoch ein GMR sein. Daher 
wird Bgm Reinthaler für die Entsendung in den BAV und Uwe LUX als Stellvertreter seitens 
der FPÖ nominiert und in der GMR-Sitzung in Fraktionswahl gewählt. 
 
Beratung: 
BGM Reinthaler erläutert den Grund für die Neuwahl näher. 
 
Beschluss: 
 
Antrag 1: Ich stelle den Antrag, den Beschluss der konstituierenden Sitzung 
 hinsichtlich der Entsendung von Uwe LUX als Vertreter in den BAV 
 aufzuheben und ersuche dazu um ein Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltung: keine 
 
Antrag 2: Ich stelle den Antrag, dem Wahlvorschlag zur Entsendung in den 
 BAV – Walter Reinthaler – die Zustimmung zu erteilen. Wer sich 
 diesem Antrag anschließt, den ersuche ich um ein Handzeichen. 
 

Zustimmung: 12 Gemeinderäte 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltung: BGM Walter Reinthaler 

 

  



8. Sitzungsplan GV u. GR 2022 
 

 
 



 
 
 



Beratung: 
GR Bögl bringt den Wunsch an, die Gemeinderatssitzungen jeweils ab einer Uhrzeit von 
19:30 Uhr abzuhalten. Die anderen Gemeinderäte stimmen ihm zu. Die 
Gemeindevorstandssitzungen werden jeweils mit Beginn 19:00 Uhr abgehalten. 
 
Beschluss: 
 
Antrag: Mein Antrag lautet, die vorliegenden Sitzungsplänen für die Sitzungen des 

Gemeindevorstandes bzw. des Gemeinderates im Jahr 2022 zu beschließen. 
Der Beginn der Sitzungen des Gemeinderates wird auf 19:30 Uhr abgeändert. 
Die Gemeindevorstandsitzungen finden um 19:00 Uhr statt. Ich ersuche dazu 
um ein Zeichen mit der Hand. 

 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltung: keine 
 
  



9. Subvention Pfarrmusik 
 
Wie alljährlich üblich sollen wieder verschiedene Vereine mit Subventionen unterstützt 
werden. Gerade im heurigen Jahr waren die Vereine in ihren Möglichkeiten, Einnahmen zu 
lukrieren sehr eingeschränkt. Diesbezüglich erfolgte die Gewährung von Subventionen an 
viele Vereine bereits durch den Gemeindevorstand. Bis auf die Unterstützung der 
Pfarrmusik wurden alle anderen Förderungen wie oa. durch den GV beschlossen.  
Die Pfarrmusik wurde zusätzlich für die Fahrt zum Bundesbewerb in Grafenegg (5.Platz) 
von der Gemeinde mit EUR 400,- bzw. EUR 100,- durch den Bgm bereits unterstützt. 
 
Im Vorjahr betrug die Subvention EUR 5.000,00.  
 
Beratung: 
GR Standhartinger erkundigt sich, warum die Subvention nicht im GV beschlossen wurde. 
 
Beschluss: 
 
Antrag: Ich stelle den Antrag, der Pfarrmusik Ort/Innkreis Unterstützung in der 
 Höhe von EUR 5.000,- zu gewähren und ersuche dazu um ein Zeichen 
 mit der Hand. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltung: keine 
 
  



10.  TOP wird abgesetzt - Ankauf Kommunalfahrzeug - Grundsatzbeschluss 
 
Seit mehr als 1 ½ Jahren wird seitens der Gemeinde nach einem Fahrzeug als Ersatz für 
den „kleinen Kommunaltraktor“ gesucht. Es herrscht Einigkeit, dass dieses Fahrzeug für 
mehrere Funktionen im Gemeindealltag eingesetzt werden soll. 
Dazu wurden von interessierten Mitgliedern des Gemeinderates, vom BGM u AL sowie vor 
allem von den Mitarbeitern im Bauhof, die dieses Gerät im täglichen Gebrauch dann auch 
benützen, verschiedenste Fahrzeuge bei den Herstellern, auf Messen angesehen und durch 
Vorführung hier bei uns in Ort konkret ausprobiert. 
Nachdem es massive Kritik aufgrund der hohen Kosten für „einen Traktor“, ohne zu 
erwähnen, dass es sich um ein Multifunktionsgerät handelt, gegeben hat, wurde die Suche 
nun weitergeführt. 
Schlussendlich sind es nun 2 Geräte, die aufgrund ihrer sehr ähnlichen Voraussetzungen 
zur Auswahl stehen. 
Es ist nun aufgrund des Zustandes des Altfahrzeuges unbedingt notwendig, eine 
Entscheidung herbeizuführen. 
Ich habe gemeinsam mit den Bauhofmitarbeitern einen Vergleich der Kommunaltraktoren 
zusammengestellt, der auch den Gemeindevorstandsmitgliedern und den 
Fraktionsvorsitzenden vor ca. 2 Wochen übermittelt wurde. 
Es muss heute darüber entschieden werden, für welches Modell sich die Gemeinde Ort 
entscheidet.  
Nur nach dieser konkreten Entscheidung kann der Finanzierungsplan konkret auf dieses 
Angebot erstellt und dessen Genehmigung bei der IKD beantragt werden. 
 
Vergleich der Kommunaltraktoren 

Modell    PS Breite StrVol  SR WR  RR Ketten M Br  Mes
  

Stangl HAKO City-Master650  35 1090 250 x  x x 122 cm  3
 87.439,26  

- wenig PS u Streugutvol, weniger Mäherbr 

 

KÄRCHER MC 130 (BBG-Angeb)  64 1300 650 x  x  150 cm  2
 101.634,75 (mit allen Geräten) 

- Schneepflug ändern, verfügbar in 3 Monaten     + Preis, um 3.200,- günstiger 

 

SCHMIDT AEBI Multigo  Vorfüh 75 1345 650   x  150 cm  3
 99.800,- (ohne Mäher)104.800,- (mit allen Ger.) 

- Preis im Vergleich zu MitbewerberKärcher um 3.200,- höher   + sofort verfügbar, PS-stärker 

 

 

• Hinsichtlich der Leistung/PS sind eigentlich nur KÄRCHER u SCHMIDT vergleichbar, 

HAKO um 30PS weniger – Leistung ist für den Winterdienst und Kehren, zum 

Absaugen beim Mähen wichtig, nur das Modell von KÄRCHER ist ein BBG Angebot 

• Das Volumen des Streubehälters beim HAKO ist nur ca 30% der Behälter von 

KÄRCHER u SCHMIDT 

• Die Fahrerkabine von KÄRCHER ist als 2 Mann Kabine ausgeführt – wäre nicht 

notwendig, Änderung nicht möglich 

• Winterreifen wären bei allen notwendig, ca € 800,- (bei HAKO nicht eingerechnet, da 

Ketten dabei) bei KÄRCHER u SCHMIDT ca eingerechnet 

• Schneepflug sollte mit Nachlaufrädern ausgeführt sein – ist beim Gerät/Angebot von 

Schmidt so ausgeführt, bei KÄRCHER wäre Abänderung des Angebots notwendig, ist 



alternativ angeboten u in der oa. Preisberechnung bereits eingerechnet, bei HAKO 

nicht alternativ dabei 

• Mähwerkbreite – HAKO 122cm, SCHMIDT und KÄRCHER jeweils 150 cm – ca. 30 cm 

je Fahrt mehr Mähbreite 

Sämtliche Geräte konnten von unseren Gemeindearbeitern Manfred u Simon getestet 
werden. 

• Der Kauf des Modells der Fa. SCHMIDT-AEBI würde direkt über die Fa. 

RETTENBACHER Landtechnik, Adnet erfolgen. Diese Firma vertreibt lt. eigenen 

Angaben seit ca. 60 Jahren SCHMIDT Produkte. 

• Das Model von SCHMIDT-AEBI hat ca. 50 Betriebsstunden und wäre sofort verfügbar. 

• Das 1.Service ist bei SCHMIDT-AEBI nun durch die Fa. RETTENBACHER vor Ort 

gratis. 

Sie Beide sind meiner Meinung nach die Kompetentesten, auch wenn sich einige von uns 
zu den Vorführungen dankenswerterweise Zeit genommen haben, über die Geräte 
Auskunft zu geben. Hier ihre Meinung: 

• Bedienungsfreundlicher und die notwendigen Umrüstungen der verschiedenen 

Gerätschaften sind beim Modell SCHMIDT einfacher und schneller durchzuführen 

• Falls Reparaturen anfallen, ist SCHMIDT kompetenter 

• Übersicht in der Kabine ist besser, da nur 1 Sitz vorgesehen und dieser mittig angebracht 

ist, bei Kärcher sind 2 Sitze in der Kabine verbaut. 

 
BGM Reinthaler macht darauf aufmerksam, dass das momentane Kommunalfahrzeug den 
Winter wohl nicht mehr klaglos durchhalten wird. Er erläutert die angebotenen Modelle 
nochmals näher. Es soll eine langfristige Investition sein. 
AL Mittmannsgruber gibt an, dass für das bestehende Fahrzeug im Falle eines Verkaufes 
noch ca. EUR 10.000,- eingebracht werden können. Das Land übernimmt 55% und die 
Gemeinde 45%. Somit bleibt für die Gemeinde ein Anteil von ca. EUR 60.000,- zu 
finanzieren über, nach allen möglichen Abzügen. 
 
Beratung: 
Grundsatzbeschluss: 
 
Antrag: Ich stelle den Antrag, dass vorbehaltlich der Zustimmung der 
 Aufsichtsbehörde und der Genehmigung eines noch zu  beschließenden 
Finanzierungsplans das Kommunalfahrzeug „Klein“  der Fa. SCHMIDT-AEBI Multigo 150 lt 
Angebot der Fa.  RETTENBACHER, Adnet vom  25.11.2021 zum Preis von EUR 
 99.800,- netto angekauft werden soll. 
 Wer sich diesem Antrag anschließt, den ersuche ich um ein 
 Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltung: keine 
  



11. Antrag ÖVP – Entsendung in den Wirtschaftspark/INKOBA – Beratung 
 

 
 
 
 



Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14.12.2017 mehrheitlich (10 Ja-Stimmen, 6 
Nein-Stimmen, 1 Stimmenthaltung, 2 GMR-fehlten) den Austritt aus dem Wirtschaftspark 
beschlossen. Dieser GMR-Beschluss ist bis dato aufrecht. 
 
Der Geschäftsführer der INKOBA, Herr DI Bösch hat im November 2021 gemeinsam mit 
dem Obmann des Wirtschaftsparks, Kollege Bgm. Weiratmüller um einen gemeinsamen 
Geprächstermin mit der Gemeinde Ort bzw. für eine Info des GMR angefragt.  
Dazu habe ich ersucht, dass dieses Gespräch am Beginn des Jahres 2022 erfolgen könnte, 
da es bei der Dezember-Sitzung aufgrund der umfangreichen TO ungelegen ist. (dies 
erfolgte noch vor dem oa. Antrag). 
Am 13.12.2022 fand eine Vorstandssitzung der INKOBA statt, hier wurde, obwohl unter 
Allfälliges ursprünglich angeführt, nicht über das Austrittsansuchen der Gemeinde Ort 
entschieden. 
 
Beratung: 
GR Bögl erläutert, dass es für die ÖVP wichtig ist, weiterhin in Sachen Wirtschaftspark ein 
Mitspracherecht zu haben. GR Mayr wäre dafür prädestiniert. Er möchte weiterhin im 
Wirtschaftspark ein Mitspracherecht haben und diesen über die nächsten Jahre beobachten 
können. 
 
BGM Reinthaler gibt dazu an, dass sich zuvor der Gemeinderat gegen den Sitz im 
Wirtschaftspark mehrheitlich ausgesprochen hat. Es gibt auch von Seiten der ÖBB und der 
Gemeinde St. Martin/Innkreis Gegenstimmen. 
Er macht auch auf die vielen Gegenstimmen aus der Bevölkerung aufmerksam, was von 
den Projektleitern völlig unter den Teppich gekehrt worden ist. 
 
GR Mayr findet die Zugehörigkeit zum Wirtschaftspark wichtig, da im Falle des Baues, was 
die nächsten Jahre spruchreif werden wird, ein Mitspracherecht für die Gemeinde Ort 
besteht. 
 
GR Standhartinger macht darauf aufmerksam, dass die IKD einen Austritt auf dem 
Wirtschaftspark verhindert. Daher findet auch er es wichtig im Wirtschaftspark zu bleiben. 
Er spricht das Thema Verkehrskonzept an. 
 
GR Partinger M. erkundigt sich, ob wir den Beschluss, den Wirtschaftspark zu verlassen, 
rückgängig machen können. Er ist der Meinung, die Geschäftsführer des Wirtschaftsparks 
einzuladen und das Thema genauer zu besprechen. 
 
Es soll im Jänner ein Informationsabend bezüglich des Wirtschaftsparks stattfinden. 
 
Beschluss: 
Der Beschluss wird vertagt. 
  



12. Beratung Spende Sitzungsgeld (in der TO ebenfalls als TOP 11 angeführt) 
 
Auf dem Sparbuch befinden sich aktuell: EUR 1.474,- 
Sollten alle 13 Gemeinderäte einen Betrag von EUR 40,- spenden, wären es insgesamt 
EUR 2.000,- 
 
Beratung: 
GR Bögl spricht für die ÖVP und sagt, dass er das Sitzungsgeld auf das Sparbuch geben 
möchte. 
 
GR Standhartinger möchte das Sitzungsgeld an Kiga, Schule und Krabbelstube spenden. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Antrag: Ich stelle den Antrag, das Sitzungsgeld auf das Sparbuch zu 
 legen. Für die Zustimmung, ersuche ich euch um ein Zeichen  mit 
der Hand. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltung: keine 
 
  



• TOP DRINGLICHKEITSANTRAG 1 

• Dringlichkeitsantrag 1 

Vor Beginn der ordentlichen Tagesordnung beantrage ich gem. § 46 OÖ 
GmdO die Aufnahme des TOP „Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug“ – 
Finanzierungsplan - Beschlussfassung“ und begründe dies wie folgt: 
Seit mehr als 1 ½ Jahren wird seitens der Gemeinde nach einem Fahrzeug als Ersatz für 
den „kleinen Kommunaltraktor“ gesucht. Es herrscht Einigkeit, dass dieses Fahrzeug für 
mehrere Funktionen im Gemeindealltag eingesetzt werden soll. 
 
Es ist nun aufgrund des Zustandes des Altfahrzeuges unbedingt notwendig, eine 
Entscheidung herbeizuführen. 
 
Aufgrund von Probefahrten vor Ort, Beratungen und Informationen bei Messen und den 
eingegangen Angeboten kristallisierte sich das Modell der Fa. SCHMIDT-AEBI, Multigo 150 
– angeboten durch die Fa. RETTENBACHER, Landmaschinentechnik aus Adnet, als jenes 
Gerät hervor, dass für die Verwendungsanforderungen unserer Gemeinde am besten 
geeignet erscheint. Aufgrund dieses Angebotes der Fa. RETTENBACHER idH von EUR 
99.800,- netto, bzw. EUR 116.600,- brutto wurde ein Ersuchen an die Abt IKD um 
Gewährung von BZ-Mitteln gestellt. 
 
Mittlerweile liegt ein aufsichtsbehördlich genehmigter Finanzierungsplan des Landes OÖ, 
Abt Inneres u Kommunales vom 14.12.2021 für die Anschaffungskosten idH EUR 116.600,- 
vor. (Beilage) 
Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf EUR 55.300,-. 
 



 



 



 
 
Beratung: 
BGM Reinthaler erläutert den Top Finanzierung Kommunalfahrzeug näher. 
GR Bögl und Standhartinger sehen den Ankauf als „Luxusprojekt“. Sie sind für den Kauf, 
aber machen auf die Möglichkeit einer Nutzung gemeinsam mit einer anderen Gemeinde 
wie bspw. Antiesenhofen aufmerksam. 
GR Wiesner erkundigt sich über Servicemöglichkeiten in der Nähe. Simon Reisegger gibt 
an, dass wir mit diesem Fahrzeug theoretisch auch in umliegende Werkstätten fahren 
können. Des Weiteren erkundigt er sich, ob es schon Interessenten für das alte 
Kommunalfahrzeug gibt. 
 
Antrag: Ich stelle den Antrag, den vorliegenden und genehmigten 
 Finanzierungsplan der Direktion Inneres u Kommunales, IKD-2021-
 656500/6-Kep vom 14.12.2021 für den Ankauf/Ersatzbeschaffung 
 eines Kommunalfahrzeuges zu beschließen und ersuche als Zeichen  der 
Zustimmung um ein Handzeichen. 
 Wer sich diesem Antrag anschließt, den ersuche ich um ein 
 Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltungen: keine 
 

  



• TOP DRINGLICHKEITSANTRAG 2  

• Dringlichkeitsantrag 2 

Vor Beginn der ordentlichen Tagesordnung beantrage ich gem § 46 OÖ GmdO 
die Aufnahme des TOP „Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug klein - 
Beschlussfassung “ und begründe dies wie folgt: 
Seit mehr als 1 ½ Jahren wird seitens der Gemeinde nach einem Fahrzeug als Ersatz für 
den „kleinen Kommunaltraktor“ gesucht. Es herrscht Einigkeit, dass dieses Fahrzeug für 
mehrere Funktionen im Gemeindealltag eingesetzt werden soll. 
Dazu wurden von interessierten Mitgliedern des Gemeinderates, vom BGM u AL sowie vor 
allem von den Mitarbeitern im Bauhof, die dieses Gerät im täglichen Gebrauch dann auch 
benützen, verschiedenste Fahrzeuge bei den Herstellern, auf Messen angesehen und durch 
Vorführung hier bei uns in Ort konkret ausprobiert. 
Nachdem es massive Kritik aufgrund der hohen Kosten für „einen Traktor“, ohne zu 
erwähnen, dass es sich um ein Multifunktionsgerät handelt, gegeben hat, wurde die Suche 
nun weitergeführt. Schlussendlich sind es nun 2 Geräte, die aufgrund ihrer sehr ähnlichen 
Voraussetzungen zur Auswahl stehen. Es ist nun aufgrund des Zustandes des 
Altfahrzeuges unbedingt notwendig, eine Entscheidung herbeizuführen. 
Ich habe gemeinsam mit den Bauhofmitarbeitern einen Vergleich der Kommunaltraktoren 
zusammengestellt, der auch den Gemeindevorstandsmitgliedern und den 
Fraktionsvorsitzenden vor ca. 2 Wochen übermittelt wurde. 
Es muss heute darüber entschieden werden, für welches Modell sich die Gemeinde Ort 
entscheidet. Nur nach dieser konkreten Entscheidung kann der Finanzierungsplan konkret 
auf dieses Angebot erstellt und dessen Genehmigung bei der IKD beantragt werden. 
 
Vergleich der Kommunaltraktoren 

Modell    PS Breite StrVol  SR WR  RR Ketten M Br  Mes
  

Stangl HAKO City-Master650  35 1090 250 x  x x 122 cm  3
 87.439,26  

- wenig PS u Streugutvol, weniger Mäherbr 

 

KÄRCHER MC 130 (BBG-Angeb)  64 1300 650 x  x  150 cm  2
 101.634,75 (mit allen Geräten) 

- Schneepflug ändern, verfügbar in 3 Monaten     + Preis, um 3.200,- günstiger 

 

SCHMIDT AEBI Multigo  Vorfüh 75 1345 650   x  150 cm  3
 99.800,- (ohne Mäher)104.800,- (mit allen Ger.) 

- Preis im Vergleich zu MitbewerberKärcher um 3.200,- höher  + sofort verfügbar, PS-stärker 

 

• Hinsichtlich der Leistung/PS sind eigentlich nur KÄRCHER u SCHMIDT vergleichbar, 

HAKO um 30PS weniger – Leistung ist für den Winterdienst und Kehren, zum 

Absaugen beim Mähen wichtig, nur das Modell von KÄRCHER ist ein BBG Angebot 

• Das Volumen des Streubehälters beim HAKO ist nur ca 30% der Behälter von 

KÄRCHER u SCHMIDT 

• Die Fahrerkabine von KÄRCHER ist als 2 Mann Kabine ausgeführt – wäre nicht 

notwendig, Änderung nicht möglich. 

• Winterreifen wären bei allen notwendig, ca € 800,- (bei HAKO nicht eingerechnet, da 

Ketten dabei) bei KÄRCHER u SCHMIDT ca eingerechnet 

• Schneepflug sollte mit Nachlaufrädern ausgeführt sein – ist beim Gerät/Angebot von 

Schmidt so ausgeführt, bei KÄRCHER wäre Abänderung des Angebots notwendig, ist 



alternativ angeboten u in der oa. Preisberechnung bereits eingerechnet, bei HAKO 

nicht alternativ dabei 

• Mähwerkbreite – HAKO 122cm, SCHMIDT und KÄRCHER jeweils 150 cm – ca. 30 cm 

je Fahrt mehr Mähbreite 

Sämtliche Geräte konnten von unseren Gemeindearbeitern Manfred u Simon getestet 
werden. 

• Der Kauf des Modells der Fa. SCHMIDT-AEBI würde direkt über die Fa. 

RETTENBACHER Landtechnik, Adnet erfolgen. Diese Firma vertreibt lt. eigenen 

Angaben seit ca. 60 Jahren SCHMIDT Produkte. 

• Das Model von SCHMIDT-AEBI hat ca. 50 Betriebsstunden und wäre sofort verfügbar. 

• Das 1.Service ist bei SCHMIDT-AEBI nun durch die Fa. RETTENBACHER vor Ort 

gratis. Sie Beide sind meiner Meinung nach die Kompetentesten, auch wenn sich einige 

von uns zu den Vorführungen dankenswerterweise Zeit genommen haben, über die 

Geräte Auskunft zu geben. Hier ihre Meinung: 

• Bedienungsfreundlicher und die notwendigen Umrüstungen der verschiedenen 

Gerätschaften sind beim Modell SCHMIDT einfacher und schneller durchzuführen 

• Falls Reparaturen anfallen, ist SCHMIDT kompetenter 

• Übersicht in der Kabine ist besser, da nur 1 Sitz vorgesehen und dieser mittig angebracht 

ist, bei Kärcher sind 2 Sitze in der Kabine verbaut. 

 
BGM Reinthaler macht darauf aufmerksam, dass das momentane Kommunalfahrzeug den 
Winter wohl nicht mehr klaglos durchhalten wird. Er erläutert die angebotenen Modelle 
nochmals näher. Es soll eine langfristige Investition sein. 
Mittlerweile liegt ein aufsichtsbehördlich genehmigter Finanzierungsplan des Landes OÖ, 
Abt Inneres u Kommunales vom 14.12.2021 für die Anschaffungskosten idH € 116.600,- 
vor. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf EUR 55.300,-. 
 
Beratung: 
BGM Reinthaler erläutert noch kurz das Modell, das angekauft werden soll. 
 
Beschluss: 
 
Antrag: Ich stelle den Antrag als Ersatzbeschaffung das Kommunalfahrzeug 
 „Klein“ der Fa. SCHMIDT-AEBI Multigo 150 lt. Angebot der Fa. 
 RETTENBACHER, Adnet vom 25.11.2021 zum Preis von EUR  99.800,- 
 netto, bzw. EUR 116.600,- brutto angekauft werden soll. 
 Wer sich diesem Antrag anschließt, den ersuche ich um ein 
 Handzeichen. 
 
Zustimmung: einstimmig 
Gegenstimmung: keine 
Enthaltungen: keine 
 
  



13. Allfälliges: (in der TO als TOP 12 angeführt) 
 
➢ Leitnerbrücke – Kostenvoranschläge – St. Martin u Reichersberg informieren 
 
➢ Feuerwehrzeughaus 
 
➢ Weihnachtswünsche 
 
 
 
Mit einem kurzen Spruch von Roswitha Bloch möchte ich Euch und Euren Familien 
Frohe Weihnachten und alles Gute, Glück, Erfolg, vor allem aber Gesundheit im 
kommenden Jahr 2022 wünschen. 
 

„Wenn uns bewusst wird, 
dass die Zeit, die wir uns für 

einen anderen Menschen nehmen, 
das Kostbarste ist, 

was wir schenken können, 
haben wir den Sinn von 
Weihnacht verstanden.“ 

 
 
BGM Walter Reinthaler schließt die Sitzung um 21:20 Uhr. 
 


